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Vorwort iiber juristische Belange

Das vorliegende Buch ist eine theologische Abhandlung tiber zentrale Fra-
gestellungen in Bezug auf die Glaubensgrundlagen des Islam. Dabei geht
es vor allem um die Frage, was den primaren Inhalt des islamischen Mo-
notheismus-Verstdandnisses ausmacht und wie dieser Inhalt in den fri-
hesten Quelltexten des Islam wiedergegeben und definiert wurde.

Da die gegenwartige Diskussion um den Islam, vor allem in westeuropai-
schen Landern und insbesondere im deutschsprachigen Raum, einen Zu-
stand erreicht hat, der mittlerweile auch eine wissenschaftliche Abhand-
lung innerislamischer theologischer Diskurse nicht mehr zulasst, ist es
unerlasslich dieser Problematik hier schon zu Beginn dieses Buches ein
eigenes Vorwort zu widmen.

Im Folgenden wird dazu in einigen Abschnitten auf die zunehmende Kri-
minalisierung islamisch-theologischer Inhalte hingewiesen und auf einige
absurde Behauptungen eingegangen, die auch zum Thema dieses Buches
einen starken Bezug haben?.

In Anbetracht der derzeitigen, haufig unwissenschaftlichen und irrationa-
len Diskussionen zu allem, was mit dem Thema Islam zu tun hat, sei so-
wohl Muslimen als auch Nicht-Muslimen angeraten dieses Vorwort zu le-
sen. Zu viele Menschen geben ihre Meinung zum Besten, ohne sich
jemals in fundierter Weise mit der islamischen Theologie befasst zu ha-
ben — auch solche, die aufgrund irgendwelcher Randkenntnisse, bei-
spielsweise aus den Politikwissenschaften, als groRRe Kenner des Islam sti-
lisiert wurden.

Ein prominentes Beispiel, das in diesem Vorwort angesprochen werden
soll, ist der Politikwissenschaftler Guido Steinberg, dessen gutachterliche
Tatigkeit in Bezug auf islamisch-theologische Belange aufgrund unwissen-
schaftlicher und teils hochspekulativer Vorgehensweise bereits zu zahl-
reichen Fehlschllissen und Falschbehauptungen fihrte, welche gerne bei

1 Um manchen Lesern eine Wiederholung zu ersparen, sei hier darauf hinge-
wiesen, dass dieses Vorwort — bis auf einige FuBnoten — auch in einer weite-
ren Abhandlung vom Verfasser des vorliegenden Buches, mit dem Titel ,Das
islamische Glaubensbekenntnis”, angefiihrt ist.
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der mittlerweile faktisch bestehenden Gesinnungsverfolgung von Musli-
men missbraucht werden.

Versuche der Kriminalisierung islamisch-theologischer Inhalte

Es ist wichtig am Anfang dieser Schrift verstarkt darauf hinzuweisen, dass
es sich dabei lediglich um eine theologische Diskussion des Themas han-
delt.

Wird heutzutage das islamische Glaubensbekenntnis hinsichtlich seiner
Inhalte und Bedingungen thematisiert, kommt bei manchen Menschen
sehr schnell der Gedanke auf, man wolle letztlich nur darauf hinaus, an-
deren Menschen den Glauben abzusprechen. Genau das ist jedoch nicht
der Grundgedanke hinter diesem Buch, weshalb Vorwiirfen solcher Art
auch dieses Vorwort gewidmet ist.

Noch verheerender ware die grob fehlerhafte Annahme, der Verfasser
wirde nur darauf abzielen, anderen Menschen den Islam abzusprechen,
um sich dadurch tber sie zu erheben oder gar ihre Tétung zu legitimieren.

Eine derartige Unterstellung bei jeglicher Befassung mit dem Thema als
Grundannahme zu formulieren, ist absurd und macht jede verniinftige
und seridse Befassung damit unmaoglich.

Wer solche pauschalen Annahmen dullert, der leidet unter klarem Wis-
sensmangel im Bereich der islamischen Theologie oder der Theologie
ganz allgemein — oder aber es handelt sich um eine bewusste Verun-
glimpfung, um vorsétzlich jeden ins kriminelle Licht zu ricken, der es
wagt die islamischen Glaubensgrundlagen auch nur anzusprechen.

Im deutschsprachigen Raum scheint man sich derzeit zunehmend dieser
Art der absurden Argumentation zu bedienen, um Muslime zu verun-
glimpfen und schlieBlich juristisch zu verfolgen?.

2 Hierbei muss man sich dariiber im Klaren sein, dass Muslime durch derar-
tige Methoden letztlich daran gehindert werden, die eigene Religion anhand
ihrer Quellen theologisch zu untersuchen. Gleichzeitig wird — vor allem in der
westlichen Welt — vermehrt ein véllig ahistorischer und quellenfremder Is-
lam forciert.
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Irrige Behauptungen Dr. Guido Steinbergs: Exkommunikation
und Tétungslegitimation

Sogenannte Islam-Experten werden beauftragt theologische Publikatio-
nen zu begutachten, wobei sie weder die islamische Theologie und die
islamischen Wissenschaften, noch die sogenannten ,Islamwissenschaf-
ten“ — welchen geschichtlich und strukturell eine westliche Sicht imma-
nent ist — oder Theologie im Allgemeinen studiert haben.

Wird heute Uber die Glaubensgrundlage des Islam und die Bedingungen
des Glaubensbekenntnisses gesprochen, dann wird sehr schnell der Vor-
wurf erhoben, man wiirde Leute dadurch automatisch ,,exkommunizie-

“«

ren-.

Zu dieser falschen Pramisse gesellt sich eine zweite, weit verheerendere,
namlich, dass jene (angebliche) Exkommunikation mit einer Tétungslegi-
timation einhergehe.

Ein Beispiel hierfur sind die Worte Guido Steinbergs, der nach dem oben
beschriebenen Muster liber den Weg der Politikwissenschaften zum an-
geblichen Islam-Experten wurde und solcherlei Behauptungen ausdriick-
lich formuliert.

Die Unkenntnis Steinbergs iiber das Wort takfir

Der erste grobe Fehler in diesen Gedankengangen liegt in einer Unkennt-
nis tber die Bedeutung des arabischen Wortes takfir, welches gemeinhin
als Exkommunikation Ubersetzt wird. Bei dem Wort Exkommunikation
handelt es sich jedoch um einen kirchlichen Begriff, bei dem manch einer
vielleicht an die Graueltaten der kirchlichen Inquisition denkt.

Das Wort takfir hat jedoch im sprachlichen Ursprung die Bedeutung, je-
manden als Nicht-Muslim zu betrachten, sei diese Betrachtung auch eine
rein personliche und innerliche Angelegenheit.

Unter solchen Umstanden stellt sich die Frage, was nun mit ,,Religions-, Glau-
bens-, und Meinungsfreiheit” in Bezug auf den Islam und die Muslime ge-
meint sein soll. Diese Frage werden sich Muslime und Nicht-Muslime in die-
sen Landern in der kommenden Zeit wohl vermehrt stellen missen.
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Nicht jedoch ist der takfir von Grund auf gleichzusetzen mit einem bin-
denden rechtlichen Dekret, das in der gesamten Gesellschaft rechtliche
Gultigkeit hat.

Der Fehlschluss, takfir wire eine uneingeschrénkte
Tétungslegitimation

Der zweite grobe Fehler besteht in folgender falscher Schlussfolgerung:
Wer jemanden als Nicht-Muslim betrachtet, hatte damit unbedingt seine
Totung legitimiert oder gar in Auftrag gegeben.

Diese absurde Vorstellung verkennt etliche theologische Tatsachen.

Zum einen muss erwahnt werden, dass die Idee, ein Muslim miisse einen
jeden Nicht-Muslim nach Moglichkeit immer und iiberall bekdmpfen,
vollig irrsinnig ist.

Die Vorstellung, ein jeder Nicht-Muslim ware laut islamischer Sicht fir die
Muslime Freiwild, das getotet werden diirfte und bei bestehender Mog-
lichkeit auch sollte, widerspricht grundsatzlichen Prinzipien des Islam
und lasst sich auch mit der gesamten islamischen Geschichte iiberhaupt
nicht vereinbaren.

Es ware sicher wichtig, diesen sehr grundlegenden Sachverhalt naher
auszufiihren, was jedoch beim Thema dieses Buches nicht angemessen
umgesetzt werden kann.

Abgesehen vom eben Gesagten muss jener abstrusen These auch entge-
gengesetzt werden, dass das islamische Recht zahlreiche Zustdande kennt,
in denen es zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen ein friedliches und
geregeltes Zusammenleben gibt. Hierbei kénnen vor allem folgende Falle
als Beispiele genannt werden:

1) Zwischen einem Land mit islamischer Gesellschaft und angewand-
tem islamischen Gesetz und einem beliebigen nicht-islamischen Land,
herrschen gegenseitige Abkommen, die eine friedliche Koexistenz ge-
wahrleisten und jegliche Ubergriffe verbieten.

2) Innerhalb einer islamischen Gesellschaft leben Nicht-Muslime, die
sich in keiner Weise feindselig verhalten und deren Zusammenleben
mit der Gesellschaft durch diverse Regelungen gewahrleistet ist.
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Solche Nicht-Muslime leben gemald islamischem Recht mit den Mus-
limen in einem Vertragsverhiltnis®, das jegliche Ubergriffe auf diese
Nicht-Muslime klar verbietet und die Muslime vielmehr ausdriicklich
zu ihrem Schutz verpflichtet.

3) Muslime leben in einer nicht-muslimischen Gesellschaft, welche
ihnen Staatsblrgerrechte gewahrt und ihnen dadurch ein friedvolles
Leben in dieser Gesellschaft ermdglicht.

Dies stellt im Grunde die umgekehrte Situation zu Punkt 2 dar.

Fr Muslime in einer nicht-islamischen Umgebung gilt in diesem Kon-
text dasselbe wie fiir Nicht-Muslime in einer islamischen Umgebung.
Sie diirfen die Gesellschaft, in der ihnen ein verniinftiges Leben er-
moglicht wird, nicht hintergehen — eine klare Sache, die das islami-
sche Recht nicht anders vorsieht.

Diese drei Falle zeigen duRerst deutlich die Irrsinnigkeit der Idee, ein Mus-
lim misse jedem Nicht-Muslim, den er erblickt, unverziiglich nach dem
Leben trachten.

Hinweis auf den islamrechtlichen Begriff der munafiqin/Heuchler

Den ebengenannten Fallen muss der wichtige Hinweis auf den Begriff der
mundfigin (Heuchler, Sg. mundfiq) hinzugefiigt werden, der im islami-
schen Recht eine wichtige gesellschaftliche Rolle spielt.

Die muslimischen Rechtsgelehrten und Theologen thematisierten haufig
die Moglichkeit, dass ein Muslim als Einzelperson einen anderen Muslim
der ,grolRen Heuchelei” (nifaqun akbar) bezichtigt. In diesem Sinne
konnte es durchaus vorkommen, dass ein Muslim einen vermeintlichen
munadafig/Heuchler z. B. nicht als Vorbeter akzeptiert.

Dies heil3t jedoch nicht — auch nicht in einer durch und durch islamischen
Gesellschaft, wie derjenigen zur Zeit des Propheten #% —, dass jener

3 Dieser Vertrag wird rechtlich als dimmah bezeichnet, was im Arabischen
auch ein Begriff fiir die vertragliche Vereinbarung ist. Die Nicht-Muslime, de-
nen durch diesen Status Staatsblirgerrechte garantiert sind, werden als ahlu
d-dimmah bezeichnet.
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bezichtigten Person dadurch der gesellschaftliche Status ,,Muslim“ offizi-
ell aberkannt wird.

Eine solche personliche Sichtweise oder Bezichtigung mit dem nifdaqg
(Heuchelei) oder dem kufr* hat also keinerlei Konsequenzen gesellschaft-
licher Dimension. Aus diesem Grunde werden schon im Koran® die
Heuchler immer wieder als grundlegende gesellschaftliche Erscheinung
thematisiert, deren Realitéat flr ein funktionierendes Gesellschaftssystem
auch unbedingt verstanden werden muss.

Jemand, der theologische Sachverhalte und die ihnen zugrundeliegenden
Quelltexte nicht eingehend studiert hat, kann keinesfalls das notwendige
Verstandnis flr derartige Angelegenheiten mitbringen. So jemand wird
zwangsldufig immer wieder zu fehlerhaften Schliissen kommen. Dazu
zdhlen z. B. nicht-muslimische Politikwissenschaftler, die auBerhalb ihres
Fachs als Gutachter fiir theologische Fragestellungen zugezogen werden
— wie sich wiederholt am Beispiel von Guido Steinberg sehen lasst.

Aber auch bei Muslimen kommt es gerade durch das Unverstandnis bei
der Thematik des gesellschaftlichen Umgangs mit dem nifdq immer wie-
der zu Ubertreibungen.

4 Das arabische Wort kufr wird im Deutschen gemeinhin als ,Unglaube” tiber-
setzt. Dabei ist jedoch Folgendes zu bedenken:

Ebenso wie der Gegensatz des kufr, der iman, nicht auf das blofRe ,,Glauben”
beschrankt werden kann, kann auch der kufr nicht auf das bloRe ,Nicht-Glau-
ben“ bzw. auf die bloBe Unkenntnis der Wahrheit reduziert werden.

Ein Mensch kann fiir sich selbst die Richtigkeit des Islam voll und ganz er-
kannt haben, gleichzeitig aber den Islam als Ganzes oder Teile davon ableh-
nen.

Im weiteren Verlauf dieses Buches wird die Bedeutung des kufr noch von an-
deren Gesichtspunkten angesprochen.

Siehe zu den beiden Begriffen iman und kufr ebenso das Buch: ,Das islami-
sche Glaubensbekenntnis” (2019, vom Verfasser des vorliegenden Buches),
in dem diese Thematik in mehrerlei Hinsicht verdeutlicht wird.

5 Das Wort wird im Arabischen in der gdngigen Lesung folgendermaRen ge-
lesen: Quran.
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Fazit zum Thema des angeblichen Takfirismus

Zusammengefasst ldsst sich sagen: Wenn jemand fiir sich selbst im stillen
Kammerchen oder in seinem Bekanntenkreis zum Schluss kommt, dass
eine gewisse Person aus theologischer Sicht kein Muslim sein kann, heif3t
dies nicht, dass er dadurch von jedem anderen eine konsequente Umset-
zung seiner personlichen Sichtweise einfordert.

Noch weniger bedeutet es, dass er dadurch eine Fatwa gegeben hatte,
die die Totung jener Person verlangt!

Deshalb kann man jemandem, der die islamischen Glaubensgrundlagen
theologisch untersucht, nicht pauschal die schlechte Absicht unterstel-
len, er wolle sich durch eine Befassung mit solchen Themen nur hochm-
tig als Elite vom Rest der Menschheit abheben.

Der verniinftige Betrachter muss eingestehen, dass es nicht weit herge-
holt ist, dass ein religioser Mensch sich ganz allgemein einfach nur die
Frage stellt, wo die Grenze seiner eigenen Religion ist. Da jede Religion
irgendeine Definition und entsprechende Grenzen haben muss, kann es
nicht so merkwiirdig sein, dass Menschen, die von der Religion des Islam
Uberzeugt sind, jene Grenzen auch kennen und verstehen wollen.

Wie viele christliche Strémungen mit teils groRer Anhangerzahl — man
denke hier z. B. an die Evangelikalen — sehen z. B. die Uberzeugung, das
heute bekannte Evangelium sei das unvermittelte und unverfilschte
Wort Gottes, als grundsatzliches und unerldssliches Glaubenselement
an?

In diesem Sinne sprechen nicht wenige Christen und Juden anderen Men-
schen den Glauben oder die Religionszugehorigkeit ab, mit der Begriin-
dung, dass jene Menschen gewissen Glaubensgrundsatzen fundamental
widersprechen.

Klarerweise ist es bei Uberzeugungen immer méglich, dass die Intentio-
nen dahinter bei manchen Leuten pragmatischer Natur sind und in Wirk-
lichkeit auf einen anderen (weltlichen) Nutzen abzielen. Jedoch ist es sehr
abwegig, eine Gesinnung alleine deshalb zu kriminalisieren, weil man bei

20



einigen Personen fragwiirdige Absichten vermutet®.

Auch im islamischen Bezug gibt es in den letzten Jahren und Jahrzehnten
wieder verstarkt eine Befassung mit fundamentalen Grundfragen, welche
natiirlich schon seit der Friihzeit der islamischen Geschichte diskutiert
werden.

Die heutige Diskussion nimmt dabei so groteske Formen an, dass so man-
cher sogar meint, ein Mensch, der Jesus als Sohn Gottes erachtet und zu-
dem anbetet, kdnne ein monotheistischer Muslim sein. Dies wéare angeb-
lich moglich, solange jener ,Muslim“ sich zum Islam bekennt und es
einfach nicht besser weiR! — keine rein hypothetische, sondern eine tat-
sachlich geduBerte Behauptung.

Wenn ein Muslim solche Absurditdten hért’, dann ist es nur plausibel,
dass er sich dariiber Gedanken macht und einen theologischen Stand-
punkt bezieht.

6 Genau dies passiert jedoch, wenn z. B. innerhalb eines Gutachtens immer
wieder Uber die Absichten von Personen geurteilt wird. Schon die reine Mut-
maBung dariber ist in einem Gutachten fehl am Platz, da es sich um ein vollig
unwissenschaftliches Urteil Gber die — im Herzen verborgenen — Absichten
handelt.

Auch hier kann als Beispiel Guido Steinberg dienen, der — genau nach dem
hier beschriebenen Muster — in seinen Analysen theologischer Schriften im-
mer wieder Auskunft Gber die vermeintliche Absicht der Autoren gibt. An-
geblich wollten sich jene Autoren lediglich selbst als Elite darstellen — so
Steinberg, bevor er den Autoren letztlich Genozid-Absichten unterstellt. Ein
Beispiel fir eine solche Vorgehensweise wird in Kiirze besprochen.

7 Nicht nur fur Muslime ist die Vorstellung eines ,polytheistischen Muslims*
eine Absurditat. So antwortete mir ein namhafter, mir bekannter christlicher
Theologe aus Osterreich beipflichtend auf eine Abhandlung, in der ich auf
genau diesen Punkt einging: ,Aussagen [...] ohne Verstdndnis des Sinns (po-
lytheistischer Muslim) ... sind wirklich erschreckend.”

Man bedenke also: Hier ist die Rede von Gesichtspunkten der islamischen
Theologie, die auch fir viele nicht-muslimische Theologen als Selbstver-
standlichkeit der islamischen Sicht gelten, und keineswegs von irgendwel-
chen Uiberhaupt nicht nachvollziehbaren Standpunkten, die es unbedingt zu
kriminalisieren gilt — wie dies jetzt z. B. in Osterreich vorangetrieben wird.
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Hieran sieht man, dass es sich also um eine innerislamische Debatte han-
delt, die letztlich unausweichlich ist und mit Sicherheit nicht von Juristen
oder Politikwissenschaftlern geldst werden kann, die den Islam nur von
auBen betrachten. Entsprechend lacherlich und naiv ist der Versuch man-
cher Nicht-Muslime, Muslimen hierbei eine spezielle Gesinnung aufzu-
zwingen.

Genau dies geschieht aber zunehmend, wenn versucht wird, grundle-
gende Fragen der islamischen Theologie zu kriminalisieren. Nicht selten
lauft es nach folgendem, bereits erérterten Schema ab:

spricht (ber takfir = exkommuniziert jeden = zwingt jeden, es
ihm gleich zu tun® = Tétungsauftrag

Wie im bisher Gesagten gezeigt wurde, handelt es sich hierbei also um
eine irrsinnige Schlussfolgerung, die an mehreren Stellen Fehler aufweist,
und keinesfalls um einen stringenten Gedankengang.

Genau so wird — nach so einer Logik — aus jemandem, der eine theologi-
sche Frage erortert, ganz schnell jemand, der, sobald die praktische Mog-
lichkeit dazu besteht, angeblich seine vermeintlichen Genozidgeliiste
umzusetzen versucht.

Diesem Schema entsprechend kommt es zu Aussagen wie der folgenden
von Guido Steinberg, welcher — ohne entsprechende Ausbildung — sehr
oft das letzte Wort hat, wenn es darum geht, Leute aufgrund theologi-
scher Belange abzuurteilen:

, Takfiristen sind Muslime, die andere Muslime besonders leicht-
fertig des Unglaubens bezichtigen, sie so aus der Gemeinschaft
der Gldubigen ausschliefSen und ihre Tétung legitimieren.“’

Ein Takfirist ist dabei — gemal Steinberg — jemand, der viel exkommuni-
ziert, womit der absurde Gedankengang seinen Lauf nehmen kann.

8 Dies wird impliziert, wenn jemand z. B. von einer angeblichen Gruppe
spricht, die jeden Menschen auRerhalb ihrer ,,Gruppe” exkommuniziere, da-
raufhin seine Totung legitimiere und diese letztlich auch anstrebe. Die in
Kirze folgende Aussage Guido Steinbergs kann hierfir als Beispiel dienen.

9 Siehe dazu: ,,Al-Qaidas deutsche Kampfer — Die Globalisierung des islamis-
tischen Terrorismus”, Guido Steinberg.
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Um genau dem zu widersprechen, schrieb ich bereits 2010 in einer publi-
zierten Schrift Folgendes (iber eine andere Person, die ebenso mit dem
oben erwahnten falschen Gedankengang argumentierte:

,Ein weiterer Punkt, der bei dieser Person unbedingt noch er-
wdhnt werden muss, ist sein bewusstes Aufhetzen gegen Leute,
die den tauhid (Monotheismus) vertreten.

Er betont hierzu immer wieder, dass der takfir zwingend bedeu-
tet, dass man das Blut und den Besitz einer Person fiir erlaubt
erkldrt. Tatsdchlich ist diese bewusste Hetze jedoch vélliger Un-
sinn, welcher neben der schlechten Absicht noch auf die Unwis-
senheit dieses Freizeit-Gelehrten schliefsen ldsst.

Es gibt etliche Zustéinde, in denen Muslime und Nicht-Muslime
miteinander leben kénnen, trotz der Tatsache, dass weder wir
diese Nicht-Muslime — noch sie sich selbst — als Muslime betrach-
ten. In vielen Zusténden, Abkommen und Vertrdgen ist die
Grundlage der Schutz jedes Nicht-Muslims, was den Schutz sei-
nes Lebens, seines Besitzes und seiner Familie einschliefst. W(¢ire
es anders gewesen, hdétte es kaum dazu kommen kénnen, dass
ganze Volksgruppen mehr oder weniger unter dem Schutz des
Islam liberlebt haben, wéihrend sie anderenorts — z. B. hier in Eu-
ropa — grausam verfolgt wurden.”

Da solche Aussagen haufig auch ganz bewusst tGberhort werden, ist es
unerlasslich, verstarkt darauf hinzuweisen.

Was mit diesem Buch somit nicht bezweckt wird

Es wurde schon erwédhnt, dass gegen jemanden, der islamisch-theologi-
sche Grundfragen abhandelt, schnell der Vorwurf der Sektiererei erho-
ben wird.

Wenn jemand heutzutage vertiefend tGber das islamische Monotheismus-
Verstandnis (tauhid) spricht, so werden nicht selten zwei Vorwdrfe laut:

1) Es handle sich dabei um klassische Sektiererei. Man strebe nur des-
halb eine Definition islamischer Glaubensinhalte und des Glaubens-
bekenntnisses an, weil man dahinter tatsachlich die Schaffung einer
Elite erreichen wolle.
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Auf diesem Wege wolle man letztlich alle anderen Menschen, die
nicht Teil der ,,eigenen Gruppe” sind, als minderwertig einstufen und
sich daraufhin von ihnen segregieren.

2) Man wolle dadurch in weiterer Folge nur umso mehr Leute ,,vom Is-
lam ausschlieRen”, um auf diese Art ihre Totung zu legitimieren und
der Verwirklichung krankhafter Mord- oder gar Genozidgelliste naher
zu kommen.

Hinter dem vorliegenden Buch steht aber keine dieser beiden Motivatio-
nen. Aus dem bisher Gesagten sollte klar sein, dass es in diesem Buch
vielmehr um eine theologische innerislamische Debatte geht, die aus is-
lamischer Sicht auch zu fiihren ist, ganz ungeachtet der Frage, ob diese
Debatte fiir manche Menschen nun sinnvoll erscheint oder nicht.

Im Hauptteil des Buches wird auch klar darauf hingewiesen??, dass sich
der muslimische Leser hiiten muss, die hier erérterten Grundprinzipien
fur falsche Analogieschlisse oder nicht gerechtfertigte Verallgemeine-
rungen zu missbrauchen.

Auf Ubertreibungen von Muslimen im Bereich des takfir wurde bereits
weiter oben in diesem Vorwort, aber auch mehrfach in anderen Publika-
tionen von mir hingewiesen. Dieses Buch ist nicht dazu gedacht derartige
Ubertreibungen zu férdern.

Demgegeniiber verdeutlicht das Buch jedoch auch, dass das islamische
Glaubensbekenntnis nicht nur ein bloRes Lippenbekenntnis ist, das jeden,
der es lediglich ausspricht, direkt ins Paradies befordert, was auch immer
er glaubt, sagt oder tut.

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die vorliegende Schrift nur ei-
nen allgemeinen Uberblick anstrebt und deshalb auch nicht als Anleitung
fir die Beurteilung aller moglichen Gesellschaften, Personen oder Einzel-
falle angesehen werden kann.

10 Sjehe dazu vor allem das Kapitel ,Das unerlaubte AusschlieRen eines Mus-
lims aus dem Islam”,
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Chronologisches Verzeichnis der
frihislamischen Autoren

¢ Die Ordnung der Namen erfolgt nach Sterbedaten. Es wird zuerst
das Datum nach der higrah und danach das Datum n. Chr.
angegeben.

e Zu Beginn wird der gelaufigste Name genannt und nach dem
Komma die danach bekanntesten Bezeichnungen.

150/767 Mugatil ibnu Sulaiman, Abi I-Hasan

151/768 Ibnu Ishaq, Muhammad
204/820 a$-SafiT, Muhammad ibnu Idris
213/828 Ibnu Hisam, Muhammad

241/856 Ahmad ibnu Hanbal, Abi ‘Abdillah

256/870 al-Buhari, Muhammad ibnu Isma‘ll

261/875 Muslim, lbnu I-Haggag an-Naisabart

273/887 Ibnu Magah, Abl ‘Abdillah Muhammad
275/889 Abu Dawid as-Sigistani, Sulaiman ibnu |-As‘at
279/893 at-Tirmidi, Abd ‘Tsa Muhammad ibnu Tsa
310/923 at-Tabari, Muhammad ibnu Garir

327/939 Ibnu Ab1 Hatim ar-Razi, ‘Abdu r-Rahman
365/976 Ibnu ‘Adiyy, AbG Ahmad al-Gurgani

418/1027 al-Lalaka't, Abd I-Qasim Hibatullah
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Quellenverzeichnis

Es wurden im gesamten Buch bei den Zitaten zur Erleichterung der
Suche immer die Texte der jeweiligen Ausgabe der digitalen
Bibliothek al-Maktabatu s-samilah verwendet. Es sei darauf
hingewiesen, dass die Ausgaben der al-Maktabatu s-samilah haufig
Uberarbeitet wurden (z. B. durch vollstandige Vokalisation der
Texte).

Da es sich bei den herangezogenen Quellen um arabische Werke
handelt und jeder, der in diesen Werken nachschlagen will, mit
Sicherheit der arabischen Sprache kundig sein muss, werden in
diesem Verzeichnis jeweils der Originaltitel und Angaben zum Werk
in arabischer Sprache angefihrt.

Die hier angegebenen Informationen zu den Werken und ihren
Verfassern wurden ebenfalls den Angaben der al-Maktabatu s-
samilah entnommen und stellenweise erganzt.

Die Eintrage sind innerhalb der jeweiligen Abschnitte alphabetisch
geordnet, wobei immer der geldufigste Name beriicksichtigt und
dieser in Kapitalchen geschrieben wird.

Bei den Sterbedaten der Verfasser und den Erscheinungsdaten der
Werke wird zuerst das Datum nach der higrah und danach das
Datum n. Chr. angegeben.
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Der Koran

Originaltext in arabischer Sprache. Alle Ubersetzungen wurden vom
Verfasser dieser Schrift selbst vorgenommen, nach Betrachtung und
Vergleich der giangigen deutschen Ubersetzungen.

Hadit-wissenschaftliche Werke der Koran-Exegese:

IBNU ABT HATIM AR-RAZI, ‘Abdu r-Rahman (gest. 327/939): Tafsiru I-
Qur’ani I-‘'azim
PN g;i oY exanl Ol _peds 1o SJ)

s gadl doyall AShead! - JWI alasae Sl Ao 12U
£ 1999 - » 1419 (AW :dxdall cdall dazs dawd 1 3amall

MUQATIL IBNU SULAIMAN, Abu I-Hasan (gest. 150/767): Tafsiru Mugqatil
ibni Sulaiman
Olowdew op Jilie s :oUSI)

cdiloeds Sgame dlil due i imeall (g - LU sl Hls LW
#2003 - » 1423 - g9 1dauall

AT-TABARI, Muhammad ibnu Garir (gest. 310/923): Gami‘u I-bayadn ‘an
ta’wili ayi I-Qur’an (= Tafsir at-Tabari)

QL.&Jl g:ST ‘_}35;\3 oe Ol ol = Gkl puds oSl
Gl (OMeYlg 229ly ailly dcldall yzen Hlo 1oLl
Sds ¢p 2001 - » 1422 ¢ JgV) sdagdall ( A il s i8I
26 1329

[)L.EJI ‘:‘ST ‘_}3;\3 os Ol ol = Gkl puds oSl
dmadall SUs daa o 1 gimall oyl s o 1)
24 1515291 sue <2 2000 - » 1420 < J Y
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Werke der hadit-Uberlieferung:

AHMAD IBNU HANBAL, Abl ‘Abdillah (gest. 241/856): al-Musnad

Jui 59 el LYl Wi 1 lSU!
Wipe Jole - boggh ¥l Counss 1 3aseall @yl duuaso 1,501
22001 - 2 1421 ¢ J9Y) :dadall c39,5Ty
Jui 5 daxT Ll Wi 1 lSU!
Sl desen dox 1 3ameall 8yl — Cadsdl Hls el
8 s>yl sue ¢ 1995 - b 1416 ¢« J 9V 1dauall

AL-BUHART, Muhammad ibnu Isma‘il (gest. 256/870): Sahihu I-Buhart

Al o bl Jgany y9ol (30 _maieall guomsall diwall gold) LS
Sl gumue = dably didns pans e
ol 4ol al) dee Zéf::;aj\ bl éjb BRIl
9 syl aue ¢p 2001 - 21422 ¢ J9YI :dadall

AL-BUHART, Muhammad ibnu Isma‘l (gest. 256/870): al-Adabu I-mufrad
3yaall LN oSl

das 0158 daseo 1 (Baall (g - oDl il Hlo &bl

1 b=l sde o 1989 - » 1409 AW 1dadall ¢ 3WI
IBNU MAGAH, Abu ‘Abdillah Muhammad (gest. 273/887): as-Sunan

ool QW (s Jaad - dyall sl sl Hls <&l
pREICS RN NNV T RVEPERTEN]

IBNU ‘ADIYY, Abl Ahmad al-GurganT (gest. 365/976): al-Kamilu fi
du‘afa’i r-rigal
Jll slams § JaS1 LS
dus doxt Jale 13 - - dnaladl CaSIl el
£1997 - 21418 (JsY! :daiall ¢ (o gan dazma e - 39290l

AL-LALAKAT, Abi I-Qasim Hibatullah (gest. 418/1027): Sarhu usili ‘tigadi
ahli s-sunnati wa-I-gama‘ah
delazdly &l Jol slaiel Jguol 7% 1Sl

Oldes (o dawe (o el 1 Gdoeadl codgaud! - dubs Hls &l
9 el sue (2003 - 21423 (Aol dndall csali]
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MusLIM, lbnu I-Haggag an-Naisaburi (gest. 261/875): Sahihu Muslim

Al Jgany ) Jaadl e Juadl Sy paiseal) guomsal) dicall :OLS)!
phang il Al o
VR L INVEY R V-EN PIUIT YY) —g;.);d| S el Hla &l
5 sl=Ylsae 1954 - 2 1374 ¢ JoY) 1dadall ¢ 3L

AT-TIRMIDI, Abl Tsa Muhammad ibnu ‘1sa (gest. 279/893): as-Sunan

Sl w 1USY
(@il pae - (glodl QU (dlaas dadaeg 458 4S54 &)
<@ 1975 - £1395 «dold! :dadall (009,579 LS dases da]
5 =Yl sue

Sl s 1USY

(B9 yme dlge Hlao 1 gamall ¢ Cog - t;)l.w}’l Gyl s sl
6 =Yl oue (01998 - 21419 :daall

Sonstige arabische Quellen:

IBNU IsHAQ, Muhammad (gest. 151/768): Siratu bni Ishag

(S3laally sedl QUS) Blovus] (ol Bpaw 1 QLS
el QW (s diad - dpadl sl sbs] Hls 2 alll
PREGES NTPR (WRVERY t RVEER -ESN

IBNU HISAM, Muhammad (gest. 213/828): Siratu bni Hisam

olad oY Dyl Bl 1oL
Crany 0333l (alod! QUI (asme dadany duSe 354 1)
(o) Laaodl e LI eanlysly Uil flasaa 1 3aoeall
2 sl sue ¢p 1955 - 21375 (AWl dadall

AT-TABART, Muhammad ibnu Garir (gest. 310/923): Tarihu I-umami wa-
I-muliik
‘_stgbjl é.pli Aoy ‘_’_!5.3«;31_9 d.uojl @)U = (__dea]\ é::)l} :gUSJ\

1967 - » 1387 - 45! tdadall ccg - SIAN s &L
11 =52Vl oue
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IBNU MANZOR, Muhammad ibnu Mukarram (gest. 711/1311): Lisanu I-
‘arab

gﬂ\ Oolud :gUSJ\
¢61993 - 21414 - &) 1dadall gy - yobo Hls If‘l:w‘
15 b=Vl sue

Sonstige Quellen:

DIE BIBEL, nach Martin Luther

Standardausgabe mit Apokryphen, Durchgesehene Ausgabe in
neuer Rechtschreibung, 2006, Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart.

MARGOLIOUTH, David Samuel: Lectures on Arabic Historians
[Delivered before the University of Calcutta, February 1929].

EHRMAN, Bart D.: Abgeschrieben, falsch zitiert und missverstanden —
Wie die Bibel wurde, was sie ist

Originaltitel: Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the
Bible and Why, 2005; Deutsche Ausgabe: 2008, Glitersloher
Verlagshaus, 1. Auflage.

ZErBST/WEIST, Christa/Christoph: Bibelkunde

Evangelischer Presseverband in Osterreich ,Mit Bescheid des
Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. vom 1. Oktober 1985,
Ausgabe 1987.

206



	Umschrift-Tabelle
	Vorwort über juristische Belange
	Versuche der Kriminalisierung islamisch-theologischer Inhalte
	Irrige Behauptungen Dr. Guido Steinbergs: Exkommunikation und Tötungslegitimation
	Die Unkenntnis Steinbergs über das Wort takfīr
	Der Fehlschluss, takfīr wäre eine uneingeschränkte Tötungslegitimation
	Hinweis auf den islamrechtlichen Begriff der munāfiqīn/Heuchler
	Fazit zum Thema des angeblichen Takfirismus
	Was mit diesem Buch somit nicht bezweckt wird

	Einführung
	Hinweise zu diesem Buch
	Die essentielle Rolle der Überlieferung in allen Religionen
	Judentum und Christentum im Hinblick auf authentische Überlieferung – Textkritik, Bart D. Ehrman und seine Kritiker
	Der Islam in diesem Bezug
	Die islamischen Quellen: Koran, Sunnah und Konsens
	Die Überlieferer der islamischen Quelltexte und die Bedeutung des Ausdrucks ahlu s-sunnati wa-l-ǧamāʿah
	Die Entstehung von Abspaltungen - Der ḥadīṯ über die firaq/Sekten
	Die zunehmende Veränderung religiöser Lehren im Allgemeinen
	Die eigentliche Aussage des Monotheismus im Islam und das weitverbreitete Missverständnis darüber

	Der Monotheismus in der Anbetung als Grundlage des Islam
	Die Erklärung des Wortes Islam durch den Propheten 
	Der Unterschied zwischen dem Fundament des Islam und den darauf aufbauenden Gesetzen
	Die Möglichkeit der Entschuldigung durch Unwissenheit
	Die Unterschiedlichkeit der Rechtsvorschriften bei den verschiedenen Propheten 
	Die Tatsache, dass als erstes zum tauḥīd aufgerufen wird und erst danach zu den einzelnen Riten, Geboten und Verboten

	Der tauḥīd/Monotheismus ist das Fundament des Islam

	Die Bedeutung des Glaubensbekenntnisses in den frühen Quellen des Islam und das Fehlverständnis darüber
	Die vorislamischen Götzendiener glaubten an einen einzigen Schöpfer
	Der Koran-Vers „Hat er etwa die Angebeteten zu einem einzigen Angebeteten gemacht?!“
	Der Aufruf der Propheten und die Antwort ihrer Völker darauf
	Der Vers: „So gesellt Allah keine Ebenbürtigen bei, wo ihr (es) doch (besser) wisst.”
	Der Vers: „Mache uns einen Angebeteten (ilāh), wie diese hier auch Angebetete (ālihah) haben“
	Der Vers: Und wenn du sie fragst: „Wer hat die Himmel und die Erde geschaffen …“

	Die Behauptung, Polytheismus wäre immer mit der Idee einer zweiten Gottheit verbunden
	Die Bedeutung der beiden Begriffe rabb und ilāh
	Zur weiteren Einteilung des tauḥīd in ar-rubūbiyyah, al-ulūhiyyah und al-asmāʾu wa-ṣ-ṣifāt

	Der Aufruf zum ursprünglichen Monotheismus damals und heute
	Der Aufruf der Propheten  und die Reaktion der Menschen
	Die Zeit der Fremde

	Die Bedeutung des Wortes „Islam“
	Die Wichtigkeit der Bezeichnungen in der Religion und des Wortes Islam im Speziellen
	Die sprachliche Bedeutung des Wortes „Islam“ und der Wortwurzel salima

	Die Anwendung der Wortwurzel salima im Koran - Das Gleichnis des Monotheisten und des Polytheisten
	Die Sprachgelehrten über diesen Vers
	Aṭ-Ṭabarī über diesen Vers
	Was durch das bereits beschriebene Fehlverständnis aus diesem Vers folgen müsste

	Die sprachliche Bedeutung des Wortes Islam und wie sich diese aus dem Verb und der Wortwurzel ergibt
	Die Bedeutung des Verbs aslama
	Der Zusammenhang zwischen der Wortwurzel salima und dem davon abgeleiteten Verb aslama

	Die deutliche Erklärung des Wortes Islam im Koran
	Die „Hingabe des Gesichts“ ist der iḫlāṣ
	Das Gedicht von Zaid ibnu ʿAmr ibni Nufail 

	Der Polytheismus
	Die Bedeutung der Begriffe „kleiner širk“ und „großer širk“
	Die Formen des širk entsprechend der Einteilung des tauḥīd
	Die Bedeutung der ʿibādah/Anbetung
	Der große širk ist die Gleichstellung Allahs und Seiner Geschöpfe in Dingen, die dem Schöpfer zu eigen sind
	Der širk der Araber in der Fürsprache (šafāʿah)

	Das unerlaubte Ausschließen eines Muslims aus dem Islam
	Die Bedeutung des Wortes takfīr
	Der Irrweg der ḫawāriǧ
	Die Verurteilung des unerlaubten takfīr durch den Propheten ( selbst
	Die Urteile der šarīʿah beziehen sich nur auf das äußerlich Sichtbare
	Der Grundsatz der Entschuldigung durch Unwissenheit (al-ʿuḏru bi-l-ǧahl)
	Warum und wann die Unwissenheit über Teile der Offenbarung entschuldbar ist

	Der Unterschied zwischen Polytheisten und Monotheisten in der islamischen Theologie
	Islam bedeutet iḫlāṣ - Kein Polytheist erfüllt den iḫlāṣ
	Der Islam ist die ḥanīfiyyah - Ein Polytheist ist kein ḥanīf
	Der Islam ist die Religion von Abraham (millatu Ibrāhīm) - Der Polytheist widerspricht dieser fundamental
	Wäre der Islam ein bloßes Lippenbekenntnis, müssten die arabischen Götzendiener Muslime gewesen sein

	Islam bedeutet Lossagung vom ṭāġūt - Der Polytheist erfüllt dieses Prinzip nicht

	Der širk als Gegensatz zum Islam
	Allah vergibt die Sünde des širk nicht – außer durch reuige Umkehr
	Nur eine monotheistische Seele betritt das Paradies
	Der Polytheist erfüllt den Sinn der Schöpfung und Religion nicht

	Der „unwissende Polytheist“ kennt die Bedeutung des Glaubensbekenntnisses nicht
	Ein Polytheist kann nur durch taubah vom širk in den Islam eintreten
	Der širk vernichtet alle guten Taten
	Der Widerspruch zum Koran in diesem Bezug

	Widersprüchliche Folgen
	Die Konsequenz der Gleichbehandlung aller unwissenden Polytheisten
	Wer eine Art des širk ignoriert, muss alle anderen auch ignorieren
	Viele Polytheisten müssten noch eher Muslime sein als jene, die sich heute zum Islam bekennen
	Ein Widerspruch zu Koran, Sunnah und Konsens in vielerlei Hinsicht
	Die Mehrheit der Menschen verfällt in den širk durch Unwissenheit

	Das Wort mušrikūn im Koran umfasst immer auch den unwissenden Polytheisten
	Fehlerhafte Methoden der Beweisfindung
	Das Befolgen mehrdeutiger Offenbarungstexte und Gelehrtenaussagen
	Gelehrtenaussagen an sich sind kein eigenständiger Beweis

	Beispiele für fehlerhafte Argumentationen mit Quelltexten oder Gelehrtenaussagen
	Der ḥadīṯ über ḏātu anwāṭ
	Jene Prophetengefährten verlangten eine Handlung, die nicht als großer širk einzuordnen ist
	Warum der Prophet diese Bitte mit Nachdruck ablehnte
	Dinge, die das Gesagte verdeutlichen und bekräftigen

	Der ḥadīṯ von Muʿāḏ ibnu Ǧabal 
	Das richtige Verständnis dieses ḥadīṯ
	Absurde Folgen der falschen Auslegung dieses ḥadīṯ


	Diverse Behauptungen
	„Die Fehler sind den Muslimen verziehen“
	Ein widersprüchliches Beispiel
	„Jemand, der unter Zwang širk begeht, ist auch kein mušrik“
	„Wenn der kufr durch Unwissenheit entschuldigt sein kann, müsste dies auch für den širk gelten“
	Das richtige und falsche Verständnis der Hinderungsgründe des takfīr (mawāniʿu t-takfīr)

	Schlusswort
	Hinweise zur Umschrift
	Anmerkungen zur Formatierung sowie Groß- und Kleinschreibung der Wörter, die in DMG-Umschrift wiedergegeben werden
	Chronologisches Verzeichnis der frühislamischen Autoren
	Quellenverzeichnis


